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Anhang 3: Weisung für Kreisschulpflegen 
und Schulleitende für «Besondere Auslagen 
von Mitarbeitenden in der Volksschule» 

(Stand 1. Januar 2018) 

 

Kreisschulpflegen in ihrer Funktion als Anstellungsinstanz im Rahmen des Budgets- ge-
mäss Art. 4 Abs. 4
Dienstjubiläen Geschenk im Wert von: 

 
10 Jahre maximal     CHF 40.- 
15 Jahre dito 
20 Jahre maximal     CHF 50.- 
25 Jahre dito 
30 Jahre maximal     CHF 70.- 
35 Jahre dito.

Pensionierung Geschenk in der Höhe von max. CHF 120.-
Personalanlässe Die Organisation und Durchführung von Personalanläs-

sen (Jahresschlussessen) erfolgt durch die Kreisschul-
pflege.

Todesfall von aktiven Mitarbei- 
tenden und Schülerinnen und 
Schüler 

Publikation einer Todesanzeige in der amtlichen Win-
terthurer Tageszeitung, Kondolenzschreiben an die Trau-
erfamilie und Überreichung eines Kranzes / einer Blu-
menschale. Verantwortlich ist die KSP. Die Todesanzei-
ge wird durch den Vorsteher DSS, das Kreisschulpflege-
präsidium und die Schulleitung unterzeichnet.

Todesfall von Angehörigen aktiver 
Mitarbeitenden 
Todesfall von pensionierten 
Mitarbeitenden

Angemessene Beileidsbezeugung durch das  
Präsidium (Kondolenzschreiben oder Trauerkarte).  
Die Schulleitung unterzeichnet mit. 

Besondere Ereignisse: 
(z.B. Eintritt, Runde Geburtstage, 
Geburt eines Kindes, Hochzeit,  
Krankheit, Unfall, Austritt, usw.) 
usw. 

Für Auslagen bei besonderen Ereignissen können sich 
die Schulleitungen in angemessenem Rahmen bis ma-
ximal CHF 50.00 aufmerksam zeigen. 

 


